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Anhang C 

Prüfbögen der Potenzialflächen für Allgemeine 
Siedlungsbereiche (ASB-P)

Kreis Coesfeld

(Sortierung der Prüfbögen nach Kommunenkürzeln in alphabetischer Reihenfolge) 
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COE-ASCH-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Ascheberg 
1.03 Größe / Länge ca. 17 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Bach, Grünland, Baumreihen, 
Feldgehölze, Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen Bahntrasse und Bahnhof westlich, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche nordwestlich und 
östlich angrenzend, K15 südlich, Sportplätze 
nordöstlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Eschenbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

- Bispingbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

- namenloses Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit mitt-
lerer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Osten großflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Westen großflächig Grünflä-
che mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Westen und im Norden in den 
Randbereichen kleinflächig Sied-
lung mit weniger günstiger ther-
mischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 5.10: Drensteinfurt (Plan-
gebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚regional bedeutsame Kulturlandschaft‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung 
für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-ASCH-012-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Ascheberg 
1.03 Größe / Länge ca. 26 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Graben, Grünland, Baumreihe, 
Stillgewässer, landwirtschaftliche Hof- und 
Gebäudefläche, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
und westlich angrenzend, Einzelhöfe im Plan-
gebiet und östlich, Hochspannungsleitung öst-
lich mit Umspannstation, L814 östlich, Sport-
anlage westlich, K15 südlich des Plangebie-
tes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - BAB A1 mit AS 79b im Umfeld nein nein ja,- Plangebiet liegt nicht innerhalb aktueller 
Fluglärmzonen, aber Vorkommen von stark 
emittierenden Planfestlegungen im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Bakenfelder Bach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

- namenloses Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden randlich Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion  

- Grünfläche mit hoher thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- Im Süden und Osten großflächig 
Grünfläche mit mittlerer thermi-
scher Ausgleichsfunktion 

- großflächig Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klima-ökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

UZVR <1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 5.10: Drensteinfurt (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Wohnen, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-BILL-003b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Billerbeck 
1.03 Größe / Länge ca. 7 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Wald, landwirtschaftli-
che Hof- und Gebäudefläche 

1.07 Vorbelastungen L 581 sowie L 577 nördlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche nordöst-
lich sowie südöstlich des Plangebietes, Ein-
zelhöfe umliegend sowie im Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

- Erholungsort: Billerbeck - Billerb-
eck 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-75: Kulturlandschaft nörd-
lich von und um Billerbeck und 
südlich von Laer (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-

gische Vielfalt 
FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-4008-301: Berkel 
(Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Berkel“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „COE-
BILL-003b-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - COE-025: NSG Berkelaue (Um-
feld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Feldsperling (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_9284_97977: Berkel 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- überwiegend Grünfläche mit ho-

her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Süden kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-020-B2: Bachtal Berkel-
niederung westlich von Billerbeck 
(herausragende Bedeutung) (Um-
feld) 

- LBE-IIIa-025-O1: Wald-Offen-
land-Mosaik der Baumberge und 
Coesfeld-Daruper Höhen um Bill-
erbeck (besondere Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-A 5.2: Baumberge mit Coes-
feld, Billerbeck und Nottuln (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.3: Darfeld (Plangebiet, 
Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete  
- Erholen 
- FFH-Gebiete 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Berkel“ ist, für 
das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, so 
dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete, Landschaftsbild, 
Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-BILL-007-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Billerbeck 
1.03 Größe / Länge ca. 4 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Kleingehölz, Reitplatz, Fließgewäs-
ser, landwirtschaftliche Hof- und Gebäudeflä-
che 

1.07 Vorbelastungen L 580 sowie K 30 östlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
des Plangebietes, Einzelhöfe umliegend so-
wie im Plangebiet, Industrie- und Gewerbeflä-
che östlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

- Erholungsort: Billerbeck – Biller 
beck 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-085: NSG Alstätter Wäld-

chen und Mühlenbach bei Haus 
Hameren 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Hamener Mühlenbach (Umfeld): 
ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Süden randlich Grünfläche mit 

hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Westen großflächig Grünflä-
che mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Siedlung mit weni-
ger günstiger thermischer Situa-
tion 

- im Osten randlich sehr kleinflä-
chig Siedlung mit ungünstiger 
thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Planungsempfehlungen: 
- im Osten randlich sehr kleinflä-

chig Klimawandel-Vorsorgebe-
reich Klasse 4 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-020-B2: Bachtal Berkel-
niederung westlich von Billerbeck 
(herausragende Bedeutung) (Um-
feld) 

- LBE-IIIa-025-O1: Wald-Offen-
land-Mosaik der Baumberge und 
Coesfeld-Daruper Höhen um Bill-
erbeck (besondere Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-A 5.2: Baumberge mit Coes-
feld, Billerbeck und Nottuln (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.3: Darfeld (Plangebiet, 
Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete  
- Naturschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete, Naturschutzgebiete, Land-
schaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-COES-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Coesfeld 
1.03 Größe / Länge ca. 24 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Baumreihe, Baumschule 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen südlich 
und östlich angrenzend, Sonderwohngebiet 
östlich angrenzend, Industrie- und Gewerbe-
fläche südwestlich, K46 südlich, B474 östlich, 
Einzelhöfe nördlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Fischotter (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4008-001: Parklandschaft 
in Büren und im Musholter Feld 
(besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_9284_69397: Berkel 
(Umfeld) 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Nordosten Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- überwiegend Grünfläche mit ge-
ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Süden kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP- 007: Naturpark Hohe Mark 
– Westmünsterland 

- UZVR > 10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-023-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik Coesfelder Geest 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.2: Coesfeld, Lette (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB A: Baumberge mit Coesfeld, 
Billerbeck und Nottuln (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswir-
kungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-COES-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Coesfeld 
1.03 Größe / Länge ca. 16 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Einzelhöfe, Grünland, Wald, 
Baumreihen, Bach, Regenrückhaltebecken 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
angrenzend sowie nördlich des Plangebietes, 
Industrie- und Gewerbefläche westlich und 
südlich, Sportzentrum und B525 nördlich, Um-
spannstation östlich, Funkturm und K58 west-
lich des Plangebietes, Einzelhöfe im Plange-
biet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Kalksbecker Bach (Plangebiet, 
Umfeld). ohne Bewertung 

- Tüskenbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Westen großflächig Grünflä-
che mit sehr hoher thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- im Osten großflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland 

- UZVR > 5-10 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.19 geschützte Landschaftsbe-

standteile 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.2: Coesfeld, Lette (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB A 5.2: Baumberge mit Coes-
feld, Billerbeck und Nottuln (Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
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der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-COES-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Coesfeld 
1.03 Größe / Länge ca. 16 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft & landschaftsorientierte Erho-
lung, Straßen für den vorwiegend überregio-
nalen und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Baumreihen 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen südlich 
angrenzend und östlich des Plangebietes, 
B474 und Bahntrasse queren das Plangebiet, 
L581 westlich, Einzelhöfe nördlich des Plan-
gebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Süden kleinflächig Grünfläche 

mit sehr hoher und großflächig 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Süden minimal Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

Planungsempfehlung: 
- im Süden minimal Klimawandel-

Vorsorgebereich Klasse 3 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klima-ökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP- 007: Naturpark Hohe Mark 
– Westmünsterland 

- LSG-4008-0001: LSG-Brink 
- UZVR 1-5 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-023-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik Coesfelder Geest 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.2: Coesfeld, Lette (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB A: Baumberge mit Coesfeld, 
Billerbeck und Nottuln (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft & landschaftsorientierte Erholung 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebli-
che Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-COES-004-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Coesfeld 
1.03 Größe / Länge ca. 20 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schutz der Landschaft & landschaftsorien-
tierte Erholung, Straßen für den vorwiegend 
überregionalen und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Baumreihen, Feldge-
hölze, Bach, Teich, Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen südlich 
und nördlich, Sportzentrum und Bahntrasse 
südlich, B474 westlich des Plangebietes, 
L555 quert da Plangebiet, Einzelhöfe im Plan-
gebiet und umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-025: NSG-Berkelaue (Um-

feld) 
nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG, aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Laubfrosch (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Brinker Bach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden kleinflächig Grünfläche 
mit sehr hoher und großflächig 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ge-
ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klima-ökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP- 007: Naturpark Hohe Mark 
– Westmünsterland 

- LSG-4008-0001: LSG-Brink 
- UZVR > 10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-023-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik Coesfelder Geest 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.2: Coesfeld, Lette (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB A: Baumberge mit Coesfeld, 
Billerbeck und Nottuln (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schutz der Landschaft & landschaftsorientierte Erholung 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Naturschutzgebiet 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Naturschutzgebiet, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, land-
schaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich 
eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-DUEL-001b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Dülmen 
1.03 Größe / Länge ca. 37 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, Be-
reiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen (GIB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Baumreihe, Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
des Plangebietes, Industrie- und Gewerbeflä-
chen nordwestlich angrenzend, Einzelhöfe im 
Plangebiet und umliegend, Bahntrasse und 
K27 queren das Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4109-009: Süskenbrocks 
und Bolkenfels Heide (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_12: Dülmen-Schich-
ten / Nord: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld) 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Nordosten kleinflächig Grün-
fläche mit sehr hoher und höchs-
ter thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- großflächig Grünfläche mit hoher, 
mittlerer und geringer thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- im Norden kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland 

- UZVR > 50-100 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.19 geschützte Landschaftsbe-

standteile 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.4: Dülmener Flachrü-
cken (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.16: R. Buldern -  Lüdin-
ghausen (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, landschaftsgebundene Erho-
lung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
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der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-DUEL-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Dülmen 
1.03 Größe / Länge ca. 6 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Fließgewässer mit 
Gehölzsaum, Baumreihe, landwirtschaftliche 
Hof- und Gebäudefläche, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L 551 südöstlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche südlich unmittel-
bar angrenzend, Industrie- und Gewerbeflä-
che östlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-4109-301: Teiche 
in der Heubachniederung (Um-
feld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Teiche in der 
Heubachniederung“ und das VSG „Heu-
bachniederung, Lavesumer Bruch und Bor-
kenberge“ ist jeweils eine FFH-Vorprüfung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Vogelschutzgebiet DE-4108-401: 

VSG Heubachniederung, Lavesu-
mer Bruch und Borkenberge 
(Umfeld) 

durchgeführt worden, welche zu dem Ergeb-
nis gekommen sind, dass erhebliche Beein-
trächtigungen im Zusammenhang mit der 
Planung des allgemeinen Siedlungsbereichs 
(Potenzialfläche) „COE-DUEL-002-ASB-P“ 
auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - COE-007-K2: NSG Teiche in der 
Heubachniederung (Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Fischotter (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Anmoorgley (bf4_bg) (hohe Funk-

tionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ extrem 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebietes 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_09: Niederung Heu-
bach / Haltener Mühlenbach: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_278884_0: Kettbach 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Neusträßer Graben (Plangebiet, 

Umfeld): ohne Bewertung 
- Baaksbach (Plangebiet, Umfeld): 

ohne Bewertung 
- namenloses Fließgewässer (Um-

feld): ohne Bewertung 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- linienhaft Grünfläche mit hoher 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- überwiegend Grünfläche mit ge-

ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Süden und Westen randlich 
Siedlung mit günstiger thermi-
scher Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Anmoorgley (bf4_k2) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark - 
Westmünsterland 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-044-S: Teiche der Heu-
bachniederung westlich Hausdül-
men (besondere Bedeutung) 
(Umfeld) 

nein ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.15: Raum Dülmen (Um-
feld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 4 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH- / Vogelschutzgebiete 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Teiche in der 
Heubachniederung“ und dem Vogelschutzgebiet „Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge“ ist, für das jeweils eine FFH-Vorprüfung durchgeführt 
wurde. Im Ergebnis der Vorprüfungen wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes und des Vogelschutzgebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, so dass 
auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind. 

 Hinsichtlich des Kriteriums ‚klimarelevante Böden‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung für diesen 
Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 

  
 Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 

Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
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COE-DUEL-004-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Dülmen 
1.03 Größe / Länge ca. 14 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche, Schutz der Landschaft & landschafts-
orientierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Wald, Feldgehölz, Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
angrenzend sowie südlich des Plangebietes, 
Industrie- und Gewerbeflächen im Plangebiet 
sowie südlich angrenzend, Einzelhof im Plan-
gebiet, Bahntrasse, Umspannstation, Hoch-
spannungsleitungen und K27 südlich des 
Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4109-005: Grünland-
Waldkomplexe zwischen Dülmen 
und Buldern (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-4109-0145: Eichenwald in 
Göversheide am östlichen Stadt-
rand von Dülmen (lokale Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_12: Dülmen-Schich-
ten / Nord: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Norden kleinflächig Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Westen und Süden kleinflä-
chig Siedlung mit weniger günsti-
ger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Südosten minimal Siedlung 

mit günstiger thermischer Situa-
tion 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogely (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland 

- UZVR < 1 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.4: Dülmener Flachrü-
cken (Umfeld) 

- KLB K 5.16: R. Buldern -  Lüdin-
ghausen (Plangebiet, Umfeld) 

- RWO 5.69: Haus Osthoff (Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 
- Schutz der Landschaft & landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, klimatische und lufthygienische 
Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt 
werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-DUEL-005b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Dülmen 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Wald, Feldhecke, 
Einzelhof, Graben, Stillgewässer 

1.07 Vorbelastungen BAB A43 nördlich, L 580 östlich, K 59 südlich 
des Plangebietes, geschlossene Wohnsied-
lungsfläche südlich, Industrie- und Gewerbe-
fläche östlich des Plangebietes, Einzelhof im 
Plangebiet, Sportanlagen westlich des Plan-
gebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - Plangebiet liegt nicht innerhalb 
aktueller Fluglärmzonen (Lärm-
schutzgebiete) 

- BAB A43 mit AS 5 und AS 6 im 
Umfeld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_12: Dülmen-Schich-
ten / Nord: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Nordwesten kleinflächig rand-
lich Grünfläche mit sehr hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- fast vollflächig Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- kleinflächig Grünfläche mit mittle-
rer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- kleinflächig Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 

Westmünsterland 
- UZVR < 1 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.4: Dülmener Flachrü-
cken (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die Flächeninanspruchnahme von Flächen mit mindestens sehr hoher klimaökologischer Bedeutung liegt nur sehr kleinflächig randlich und zudem westlich einer Straße. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine maßstabsbedingte Ungenauigkeit handelt und die Bereiche westlich der Straße durch das Plangebiet bei 
Konkretisierung der Planung nicht beansprucht werden. Eine Flächeninanspruchnahme durch Aussparung des betroffenen Bereiches bei der Konkretisierung der Pla-
nung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu erwarten, so dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden können. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei einem Kriterium (Wohnen) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der 
schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Um-
weltauswirkungen. 
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COE-DUEL-008b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Dülmen 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Feldhecke, Wohnbe-
bauung 

1.07 Vorbelastungen L 551 nördlich, K 13 westlich des Plangebie-
tes, geschlossene Wohnsiedlungsfläche nörd-
lich unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe um-
liegend, Bahntrasse südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-85: Agrarlandschaft zwi-
schen Buldern und Senden (be-
sondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 2 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-097: NSG Kleuterbach bei 

Buldern (Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bartfledermaus (Umfeld) 
- Braunes Langohr (Umfeld) 
- Breitflügelfledermaus (Umfeld) 
- Fransenfledermaus (Umfeld) 
- Großer Abendsegler (Umfeld) 
- Kleinabendsegler (Umfeld) 
- Mückenfledermaus (Umfeld) 
- Rauhautfledermaus (Umfeld) 
- Teichfledermaus (Umfeld) 
- Wasserfledermaus (Umfeld) 
- Zwergfledermaus (Umfeld) 
- Gartenrotschwanz (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Star (Umfeld) 
- Waldkauz (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ extrem 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebietes und / oder Flä-
cheninanspruchnahme im Bereich HQ100 
außerhalb eines ÜSG 

2.14 
 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
chemischer Zustand: gut 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_27884_5389: Kleuter-
bach (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden kleinflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Westen kleinflächig Grünflä-
che mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Osten randlich Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf5_bs)  ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland  

- LSG-4110-0001: LSG Parkland-
schaft um Buldern 

- UZVR <1 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-A 5.5: Lüdinghausen (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB-K 5.16: R. Buldern – Lüdin-
ghausen (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Zwischen dem NSG und dem Plangebiet befindet sich eine größere geschlossene Siedlungsfläche, die gegenüber den Wirkungen des Plangebietes eine abschirmende 
Wirkung besitzt. Erhebliche Beeinträchtigungen des NSG sind somit nicht zu erwarten. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (schutzwürdige / klimarelevante Böden, Kulturlandschaft) erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-DUEL-009b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Dülmen 
1.03 Größe / Länge ca. 3 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche 

1.07 Vorbelastungen L 551 südöstlich, K 11 nordwestlich des Plan-
gebietes, geschlossene Wohnsiedlungsfläche 
westlich des Plangebietes, Einzelhöfe umlie-
gend, Industrie- und Gewerbefläche südlich, 
Sportplatz südwestlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-094: NSG Neuer Busch 

(Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Wevelbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vollflächig Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark - 
Westmünsterland 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.21 Kultur- und  

sonstige Sachgüter 
bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-A 5.5: Lüdinghausen (Um-
feld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei einem Kriterium (Naturschutzgebiet) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. Aufgrund 
der höheren Gewichtung des Kriteriums werden die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt. 
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COE-DUEL-010b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Dülmen 
1.03 Größe / Länge ca. 7 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen K 18 südlich, K 11 östlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche südlich 
teils unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe um-
liegend sowie im Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - Lage außerhalb aktueller Flug-
lärmzonen (Lärmschutzgebiete) 

- A°43 im Umfeld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete - COE-097: NSG Kleuterbach bei 
Buldern (Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bartfledermaus (Umfeld) 
- Braunes Langohr (Umfeld) 
- Breitflügelfledermaus (Umfeld) 
- Fransenfledermaus (Umfeld) 
- Großer Abendsegler (Umfeld) 
- Kleinabendsegler (Umfeld) 
- Mückenfledermaus (Umfeld) 
- Rauhautfledermaus (Umfeld) 
- Teichfledermaus (Umfeld) 
- Wasserfledermaus (Umfeld) 
- Zwergfledermaus (Umfeld) 
- Gartenrotschwanz (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Star (Umfeld) 
- Waldkauz (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4109-005: Grünland-
Waldkomplexe zwischen Dülmen 
und Buldern (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 
 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_278844_0: Hagenbach 
(Umfeld): 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Wevelbach (Umfeld): ohne Be-
wertung) 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Osten Grünfläche mit mittlerer 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- im Westen sowie im Osten rand-
lich Siedlung mit günstiger ther-
mischer Situation 

- zentral kleinflächig Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland 

- UZVR >5-10 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.16: R. Buldern – Lüdin-
ghausen (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-A 5.5: Lüdinghausen (Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Zwischen dem NSG und dem Plangebiet verläuft die Kreisstraße K18, zudem liegen bestehende Siedlungsflächen zwischen dem Plangebiet und dem NSG, die eine 
abschirmende Wirkung gegenüber den Wirkungen des Plangebietes haben. Erhebliche Beeinträchtigungen des NSG sind nicht zu erwarten. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (Wohnen, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu er-
warten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-HAVI-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Havixbeck 
1.03 Größe / Länge ca. 20 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Bach, Graben, Wald, 
landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich, 
westlich und südlich angrenzend, Einzelhöfe 
im Plangebiet, Industrie- und Gewerbefläche 
und Funkmast südöstlich des Plangebietes, 
K1 quert das Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4010-004: Laubwälder 
bei Hohenholte und nördlich von 
Havixbeck (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung, 

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-4010-076: Eichen-Hainbu-
chenwaldkomplex "Hangwer 
Busch" östlich Havixbeck (lokale 
Bedeutung) 

nein --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Hemkerbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

- Graben A (Umfeld): ohne Bewer-
tung 

nein nein nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- kleinflächig Grünfläche mit sehr 

hoher und höchster thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Osten großflächig Grünfläche 

mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Westen großflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Süden und Nordenkleinflächig 

Einzugsgebiet von Kaltluftleitbah-
nen überregionaler Bedeutung 
mit mäßiger Produktivität 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

- LP Baumberge-Nord LB 2.4.19: 
Eichen-Hainbuchenwald Hang-
wer Busch 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Landschaftsbestandteils 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 5.3: Darfeld (Plangebiet, 
Umfeld) 

- KLB K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die Betroffenheit des geschützten Landschaftsbestandteils liegt sehr kleinflächig im äußersten Osten des Plangebiets. Eine Flächeninanspruchnahme kann durch 
Aussparung des betroffenen Bereiches bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen vermieden werden. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichs-
räume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Geschützte Landschaftsbestandteile sind i.d.R. sehr kleinflächig oder betreffen einzelne Strukturelemente, wie z.B. Hecken, Einzelbäume, Kleingewässer (vgl. Kap. 4.7 
des Umweltberichts). Bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen besteht jedoch die Möglichkeit, die Inanspruch-
nahme dieser Landschaftselemente durch eine geeignete Festsetzung bzw. Integration in den Siedlungsbereich zu vermeiden. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-HAVI-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Havixbeck 
1.03 Größe / Länge ca. 30 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierten 
Erholung, Fließgewässer 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Fließgewässer, 
Teich, Graben, Gehölz, Feldhecke, Einzelhof, 
Baumreihe 

1.07 Vorbelastungen L 581 südlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche westlich unmittel-
bar angrenzend, Einzelhöfe im Plangebiet so-
wie umliegend, Industrie- und Gewerbefläche 
südwestlich und nördlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-76: Hügelland nördlich 
von Nottuln (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4010-005: Kulturland-
schaft Herkentrup - Waltruper 
Feld (besondere Bedeutung) 

nein --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Gley-Pseudogley (bf5_bs) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3322_0: Schlautbach 
(Plangebiet, Umfeld):  
ökologischer Zustand / Potenzial: 
mäßig, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- DE_NRW_3322_5400: Schlaut-
bach (Plangebiet, Umfeld):  
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Glosenbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- namenloses Fließgewässer 

(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Westen Grünfläche mit sehr 

hoher und höchster thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- fast vollflächig Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Süden kleinflächig Grünfläche 
mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt Siedlung mit günstiger 
und weniger günstiger thermi-
scher Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Westen randlich Einzugsge-

biet von Kaltluftleitbahnen überre-
gionaler Bedeutung mit mäßiger 
Produktivität 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Gley-Pseudogley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 5.3: Darfeld (Plangebiet, 
Umfeld) 

- KLB K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung 
- Fließgewässer 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (schutzwürdige / klimarelevante Böden, klimatische und lufthygienische Aus-
gleichsräume, landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergrei-
fend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
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Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-LUED-004-ASB-P_A - Alternative 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Lüdinghausen 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Straßen für den vorwiegend überregionalen 
und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Teich, Fließgewäs-
ser, Baumreihen, Feldgehölze, Regenrückhal-
tebecken 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich, 
Industrie- und Gewerbefläche nördlich an-
grenzend, Einzelhöfe südlich und östlich des 
Plangebietes, B58 quert das Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4210-003: Kulturland-
schaft im Raum Westrup –Broch-
trup (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung  

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-4210-0112: Feuchtgrünländer 
südlich Olfen (lokale Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_10): Niederung Mit-
tellauf der Stever (Plangebiet, 
Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever 
(Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Westruper Bach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

- namenloses Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- Im Südwesten kleinflächig Grün-
fläche mit sehr hoher thermischer 
Ausgleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- überwiegend Grünfläche mit ho-

her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Südosten und Norden Grünflä-
che mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden minimal Siedlung mit 
weniger günstiger und ungünsti-
ger thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- LSG-4210-0006: Westrup-Ermen ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

- LP Lüdinghausen LB 2.4.19: 
Feuchtbrache an der B 58 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Landschaftsbestandteils 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 5.7: Lüdinghausen, Sep-
penrade (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.16: R. Buldern -  Lüdin-
ghausen (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Biotope 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- geschützte Landschaftsbestandteile 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, geschützte Landschaftsbe-
standteile, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Geschützte Landschaftsbestandteile sind i.d.R. sehr kleinflächig oder betreffen einzelne Strukturelemente, wie z.B. Hecken, Einzelbäume, Kleingewässer (vgl. Kap. 4.7 
des Umweltberichts). Bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen besteht jedoch die Möglichkeit, die Inanspruch-
nahme dieser Landschaftselemente durch eine geeignete Festsetzung bzw. Integration in den Siedlungsbereich zu vermeiden. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
 

 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 1 

COE-LUED-005b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Lüdinghausen 
1.03 Größe / Länge ca. 6 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Waldbereiche, Straßen für den vorwiegend 
überregionalen und regionalen Verkehr  

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Baumreihe, Fließge-
wässer teils mit Gehölzsaum, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen B 235 quert im Süden das Plangebiet, L 835 
östlich des Plangebietes, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche östlich sowie südlich 
des Plangebietes, Einzelhöfe umliegend, In-
dustrie- und Gewerbefläche südlich des Plan-
gebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-100: NSG Stever und Ste-

verauen zwischen Lüdinghausen 
und Burg Kakesbeck (Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet Stever 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ 100 (außer-
halb eines ÜSG) 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ extrem 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebietes und / oder Flächen-
inanspruchnahme im Bereich eines HQ100 
außerhalb eines ÜSG 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_10: Niederung Mit-
tellauf der Stever (Plangebiet, 
Umfeld) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever 
(Umfeld) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_2788_11775: Stever 
(Plangebiet, Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- DE_NRW_278852_0: Aabach 

(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Vischering-Stever (Umfeld): ohne 
Bewertung 

- Mühlenstever (Umfeld): ohne Be-
wertung 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Südosten sehr kleinflächig 

Grünfläche mit hoher thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit mitt-
lerer thermischer Ausgleichsfunk-
tion  

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Osten Siedlung mit günstiger 
thermischer Situation 

- im Südwesten randlich kleinflä-
chig Siedlung mit weniger günsti-
ger thermischer Situation 

- im Süden randlich Siedlung mit 
ungünstiger thermischer Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Südwesten randlich kleinflä-

chig Klimawandel-Vorsorgebe-
reich Klasse 3 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 

Westmünsterland 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 

UZVR von mehr als 10 qkm 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- LSG-4110-0004: LSG Beren-
brock – Elvert 

- UZVR 1-5 qkm 
2.19 geschützte Landschaftsbe-

standteile 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.16: R. Buldern – Lüdin-
ghausen (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-A 5.5: Lüdinghausen (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.7: Lüdinghausen, Sep-
penrade (Plangebiet, Umfeld) 

- KL 5: historisch erhaltene Sicht-
beziehung (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Waldbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Naturschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Kulturlandschaft) erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-LUED-006-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Lüdinghausen 
1.03 Größe / Länge ca. 9 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Baumreihe, gewerbliche Be-
triebs- und Gebäudefläche,  

1.07 Vorbelastungen B 474 östlich des Plangebietes, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche nördlich teils unmittel-
bar angrenzend, Einzelhöfe umliegend, In-
dustrie- und Gewerbefläche südöstlich des 
Plangebietes sowie im Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-010: NSG Seppenrader 

Schweiz (Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10 

 
schutzwürdige Biotope - BK-4210-0058: Alleen südlich 

des Seppenrader Friedhofs und 
an der Seilerstraße (lokale Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_12: Dülmen-Schich-
ten / Nord: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

namenloses Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- zentral Siedlung mit ungünstiger 
thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland 

- UZVR >10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.19 geschützte Landschaftsbe-

standteile 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.16: R. Buldern – Lüding-
hausen (Umfeld) 

- KLB-K 5.25: Raum nördlich Olfen 
(Umfeld) 

- KLB-A 5.4: Dülmener Flachrü-
cken (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.7: Lüdinghausen, Sep-
penrade (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
- schutzwürdige Biotope 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Zwischen dem NSG und dem Plangebiet verläuft die B474. Darüber hinaus befindet sich zwischen dem Plangebiet und dem NSG eine bestehende Siedlungsfläche, 
die eine abschirmende Wirkung gegenüber den Wirkungen des Plangebietes hat. Erhebliche Beeinträchtigungen des NSG sind nicht zu erwarten. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, landschaftsgebun-
dene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt 
werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-LUED-007-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Lüdinghausen 
1.03 Größe / Länge ca. 15 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft & landschaftsorientierte Erho-
lung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Wohnbebauung, Ein-
zelhöfe, Baumreihen, Teich, Kindergarten 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche im Plan-
gebiet sowie östlich und nördlich und südlich 
angrenzend, B58 westlich des Plangebietes, 
Einzelhöfe im Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4209-012: Nachtäler und 
Kulturlandschaftsreste im Raum 
Emkum-Reckelsum (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung  

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-4210-0058: Alleen südlich 
des Seppenrader Freidhofs und 
an der Seilerstraße (lokale Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_12: Dülmen-Schich-
ten / Nord: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_278876_0: Emkurmer 
Mühlenbach (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Dieckmannsbach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

- Flaßbieke (Plangebiet, Umfeld): 
ohne Bewertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Nordwesten und Osten groß-

flächig Grünfläche mit sehr hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Südwesten großflächig Grün-

fläche mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- mittig großflächig Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

Planungsempfehlung: 
- im Südosten und Nordwesten 

kleinflächig Klimawandel-Vorsor-
gebereich Klasse 3 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark - 
Westmünsterland 

- LSG-4209-0002: LSG Steveraue 
- UZVR > 10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.4: Dülmener Flachrü-
cken (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB D 5.7: Lüdinghausen, Sep-
penrade (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.16: R. Buldern -  Lüdin-
ghausen (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft & landschaftsorientierte Erholung 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  

Alternativen 
Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Biotope 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die Betroffenheit des UZVR > 10-50 qkm liegt im äußersten Südwesten des Plangebiets. Eine Flächeninanspruchnahme kann durch Aussparung des betroffenen 
Bereiches bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen vermieden werden. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NORD-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nordkirchen 
1.03 Größe / Länge ca. 2 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Baumreihe, Gehölz, Graben 

1.07 Vorbelastungen L 810 nordöstlich, K 3 östlich des Plangebie-
tes, Einzelhöfe umliegend, Sportanlage nord-
westlich sowie südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-4211-301: Wäl-
der Nordkirchen (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Wälder Nordkir-
chen“ ist eine FFH-Vorprüfung durchgeführt 
worden, welche zu dem Ergebnis gekom-
men ist, dass erhebliche Beeinträchtigungen 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
im Zusammenhang mit der Planung des all-
gemeinen Siedlungsbereichs (Potenzialflä-
che) „COE-NORD-001-ASB-P“ auszuschlie-
ßen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - COE-038: NSG Hirschpark Nord-
kirchen (Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_19: Münsterländer 
Oberkreide / Funne: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_2788562_0: Gorbach 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- namenloses Gewässer (Umfeld): 
ohne Bewertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden randlich Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-090-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik des Nordkirchener 
Waldhügellandes (herausragende 
Bedeutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung, sowie Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB 5.06: Schloss Nordkirchen 
und Umfeld (landesbedeutsam) 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.9: Nordkirchen (regio-
nalbedeutsam) (Plangebiet, Um-
feld) 

- KLB-K 5.16: R. Buldern – Lüdin-
ghausen (regionalbedeutsam) 
(Umfeld) 

- KLB-K 5.26: Schloss Nordkirchen 
(regionalbedeutsam) (Umfeld) 

- KL 5: historisch erhaltene Sicht-
beziehung (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH-Gebiete 
- Naturschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Wälder Nord-
kirchen“ ist, für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet aus-
geschlossen, so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind. 
Die Betroffenheit der Fläche mit sehr hoher klimaökologischer Ausgleichsfunktion liegt im äußersten nördlichen Randbereich des Plangebietes. Der Bereich kann bei 
Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ausgespart und eine Inanspruchnahme somit vermieden werden. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen 
zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NORD-004b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nordkirchen 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schutz der Landschaft und landschaftsorien-
tierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Ackerflächen, Einzelhof, Gehölz-
strukturen, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche östlich 
angrenzend, Wohnbebauung südwestlich so-
wie im Plangebiet, K2 quert das Plangebiet, 
Einzelhöfe im Plangebiet, Industrie- und Ge-
werbefläche westlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - NSG 1.1.01: Tiergarten (Umfeld) nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme in einem 

NSG, aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bartfledermaus (Umfeld) 
- Braunes Langohr (Umfeld) 
- Breitflügelfledermaus (Umfeld) 
- Fransenfledermaus (Umfeld) 
- Großer Abendsegler (Umfeld) 
- Kleinabendsegler (Umfeld) 
- Rauhautfledermaus (Umfeld) 
- Wasserfledermaus (Umfeld) 
- Zwergfledermaus (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritische Vorkommen planungsrelevanter Ar-
ten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_19: Münsterländer 
Oberkreide / Funne 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Flothbach (Umfeld): ohne Bewer-
tung  

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion  

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- kleinflächig Siedlung mit weniger 

günstiger thermischer Situation 
- im Norden randlich Grünfläche 

mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- LSG-4211-0001: Am Schlodbach 
- UZVR >10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-090-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik  des Nordkirchener 
Waldhügellandes herausragende 
Bedeutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung; Vorkommen von Landschaftsbild-
einheiten mit herausragender Bedeutung im 
Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB 5.06: Schloss Nordkirchen 
und Umfeld (landesbedeutsam) 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB D 5.9: Nordkirchen (regional-
bedeutsam) (Plangebiet, Umfeld) 

- RWO D 217: Windmühle, Nord-
kirchen, Berger (bei Nr.1) (Um-
feld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiet 
- planungsrelevante Arten 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei fünf Kriterien (Naturschutzgebiet, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, land-
schaftsgebundene Erholung, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend 
als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NORD-007b-ASB-P_A - Alternative 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nordkirchen 
1.03 Größe / Länge ca. 21 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Straßen für den vorwiegend überregionalen 
und regionalen Verkehr, Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Baumreihe, Feldhe-
cke, Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen L 810 und K 6 queren das Plangebiet, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche südwestlich 
unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe im Plan-
gebiet sowie umliegend, Sportanlage und 
Funkmast westlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-93: Kulturlandschaft süd-
östlich von Nordkirchen (beson-
dere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-041: NSG Bakenbusch 

(Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG, aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10 

 
schutzwürdige Biotope - BK-4211-011: Bockenbusch am 

Nordrand von Südkirchen (regio-
nale Bedeutung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines schutz-
würdigen Biotops, welches NSG-würdig oder 
mindestens regional bedeutsam ist 

2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_19: Münsterländer 
Oberkreide / Funne 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Schlodbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

- Katzbach (Umfeld): ohne Bewer-
tung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Westen kleinflächig Grünflä-
che mit höchster thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- im Westen kleinflächig Grünflä-
che mit sehr hoher thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Westen und Süden Grünfläche 

mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Süden kleinflächig Grünfläche 
mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden randlich Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- LSG-4211-0001: LSG Am 
Schlodbach 

- LSG-4211-0002: LSG Capeller 
Bach  

- UZVR >10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-090-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik des Nordkirchener 
Waldhügellandes (herausragende 
Bedeutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung, sowie Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB 5.06: Schloss Nordkirchen 
und Umfeld (landesbedeutsam) 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.9: Nordkirchen (regio-
nalbedeutsam) (Plangebiet, Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Naturschutzgebiete 
- schutzwürdige Biotope 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Das betroffene schutzwürdige Biotop ragt minimalst in das Plangebiet hinein. Die Überlagerung des betroffenen schutzwürdigen Biotops mit dem Plangebiet liegt dabei 
im Bereich einer Ackerfläche und ist auf maßstabsbedingte Ungenauigkeiten bei der Abgrenzung des Biotops zurückzuführen. Das Waldgebiet Bakenbusch (= ge-
schütztes Biotop Bockenbusch) ist durch das Plangebiet nicht betroffen. Die Umweltauswirkung wird daher bezogen auf das Kriterium nicht als erheblich bewertet. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei fünf Kriterien (Naturschutzgebiete, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, 
landschaftsgebundene Erholung, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergrei-
fend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NORD-009-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nordkirchen 
1.03 Größe / Länge ca. 4 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Wald, Graben, Baumreihe 

1.07 Vorbelastungen K 6 südlich des Plangebietes, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche östlich bis südlich un-
mittelbar angrenzend, Einzelhöfe umliegend  

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete - COE-041: NSG Bakenbusch 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen von NSG im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- COE-040: NSG Funneaue (Um-

feld) 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_19: Münsterländer 
Oberkreide / Funne 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Osten randlich Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-090-O2: Wald-Offen-

land-Mosaik des Nordkirchener 
Waldhügellandes (herausragende 
Bedeutung) (Plangebiet, Umfeld) 

- LBE-IIIa-091-O1: Kulturlandschaft 
nördlich Selm (besondere Bedeu-
tung) (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung, sowie Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB 5.06: Schloss Nordkirchen 
und Umfeld (landesbedeutsam) 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-K 5.28: Raum südlich 
Südkirchen (regionalbedeutsam) 
(Umfeld) 

- KLB-D 5.9: Nordkirchen (regio-
nalbedeutsam) (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Naturschutzgebiete, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltaus-
wirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NORD-011-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nordkirchen 
1.03 Größe / Länge ca. 5 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Feldhecke, Kleinge-
hölz, Stillgewässer, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L 671 quert das Plangebiet, K 15 östlich des 
Plangebietes, geschlossene Wohnsiedlungs-
fläche westlich unmittelbar angrenzend, Ein-
zelhof im Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-4211-301: Wäl-
der Nordkirchen (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Wälder Nordkir-
chen“ ist eine FFH-Vorprüfung durchgeführt 
worden, welche zu dem Ergebnis gekom-
men ist, dass erhebliche Beeinträchtigungen 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
im Zusammenhang mit der Planung des all-
gemeinen Siedlungsbereichs (Potenzialflä-
che) „COE-NORD-011-ASB-P“ auszuschlie-
ßen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - COE-020: NSG Ichterloh (Um-
feld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_19: Münsterländer 
Oberkreide / Funne (Plangebiet, 
Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg) (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Capeller Bach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit mitt-
lerer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Westen kleinflächig Grünflä-

che mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- zentral kleinflächig Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-090-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik des Nordkirchener 
Waldhügellandes (herausragende 
Bedeutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung, sowie Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB 5.06: Schloss Nordkirchen 
und Umfeld (landesbedeutsam) 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-K 5.16: R. Buldern – Lüdin-
ghausen (regionalbedeutsam) 
(Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH-Gebiete 
- Naturschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Wälder Nord-
kirchen“ ist, für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet aus-
geschlossen, so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen 
zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NOTT-004b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nottuln 
1.03 Größe / Länge ca. 5 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Gartenland, Streuobstwiese 

1.07 Vorbelastungen B 525 sowie L 577 nördlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche südlich 
teils unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe um-
liegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-068: NSG Nonnenbach Not-

tulner Berg (Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever 
(Plangebiet, Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_278_13: Oberkreide der 
Baumberge (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut  

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_278834_15520: Non-
nenbach (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Hummelbach (Umfeld): ohne Be-
wertung) 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vollflächig Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland  

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.4: Nottuln - Havixbeck, 
Baumberge (Umfeld) 

- KLB-A 5.2: Baumberge mit Coes-
feld, Billerbeck und Nottuln (Um-
feld) 

- KLB-D 5.3: Darfeld (Plangebiet, 
Umfeld) 

- KL 5: Historisch erhaltene Sicht-
beziehung (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Zwischen dem Plangebiet und dem NSG verlaufen die Bundesstraße B525 und die Landesstraße L577, die sich zudem am südlichen Rand des NSG kreuzen. Außerdem 
befinden sich zwischen dem Plangebiet und dem NSG bestehende Siedlungsflächen. Aufgrund der Vorbelastung und der abschirmenden Wirkung der bestehenden 
Siedlungsflächen gegenüber den Wirkungen des Plangebietes sind erhebliche Umweltauswirkungen bezogen auf das NSG nicht zu erwarten. 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚regional bedeutsame Kulturlandschaft‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung 
für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NOTT-005b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nottuln 
1.03 Größe / Länge ca. 9 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen Wohnsiedlungsfläche im Plangebiet sowie 
westlich und südlich angrenzend, Einzelhöfe 
umliegend, B 525 östlich, L 874 nördlich, K 18 
westlich, Industrie- und Gewerbefläche süd-
lich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-76: Hügelland nördlich 
von Nottuln (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-069: NSG Lossbecke (Um-

feld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Hangenfeldsbach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Nordwesten minimal Siedlun-
gen mit weniger günstiger und 
ungünstiger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
- LSG 2.2.01: LSG Baumberge-

Stevertal  
- UZVR < 1 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.2: Baumberge mit Coes-
feld, Billerbeck und Nottuln (Plan-
gebiet, Umfeld) 

- KLB D 5.3: Darfeld (Plangebiet, 
Umfeld) 

- KLB-K 5.4: Nottuln - Havixbeck, 
Baumberge (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Naturschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Das betroffene Naturschutzgebiet ragt minimal in das äußerste nördliche Umfeld des Plangebietes hinein. Zwischen dem Plangebiet und dem NSG verlaufen sowohl 
die B 525 als auch die L874. Aufgrund der vorhandenen starken Vorbelastung werden die Umweltauswirkungen für das NSG als nicht erheblich eingeschätzt. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-NOTT-014-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Nottuln 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Fließgewässer, 
Wohnbebauung, Kleingärten, Feldgehölze 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche im Plan-
gebiet sowie nördlich und östlich, Industrie- 
und Gewerbefläche nordwestlich und südöst-
lich, L551 und Funkturm nördlich, L844 west-
lich, Bahntrasse mit Bahnhof südlich des 
Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - BAB A43 im Umfeld nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht innerhalb aktueller 
Fluglärmzonen, aber Vorkommen von stark 
emittierenden Planfestlegungen im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ 100 (außer-
halb eines ÜSG) 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ extrem 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebietes und / oder Flächen-
inanspruchnahme im Bereich eines HQ100 
außerhalb eines ÜSG 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Salmbreitenbach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

- Worthbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Osten kleinflächig Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Westen kleinflächig Grünflä-
che mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion und Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB K 5.16: R. Buldern -  Lüdin-
ghausen (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Das relevante HQ100 außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist ein überschwemmungsgefährdetes Gebiet mit technischen Hochwasserschutzein-
richtungen und wird daher nur dann überflutet, wenn diese Schutzeinrichtungen versagen oder ein bestimmter Hochwasserstand überschritten wird. Die Umweltauswir-
kung wird daher bei diesem Kriterium nicht als erheblich bewertet. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (Wohnen, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume) erhebli-
che Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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COE-OLFE-001b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Olfen 
1.03 Größe / Länge ca. 66 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Wald, Gräben, Tei-
che, Regenrückhaltebecken, Baumreihen, 
Feldgehölze, Reitplatz, Einzelhöfe, Sportplatz 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen im Plan-
gebiet, westlich und östlich angrenzend sowie 
nördlich des Plangebietes, Einzelhöfe im 
Plangebiet und umliegend, K8 nördlich, K9 
und B235 südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - COE-034: NSG Steveraue (Um-

feld) 
nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG, aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

- GB-4210-233: stehende Binnen-
gewässer 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Biotops 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10 

 
schutzwürdige Biotope - BK-4210-0067: Kopfbaumreihen 

bei Olfen (lokale Bedeutung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_10: Niederung Mit-
tellauf der Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_278_16: Dülmen-Schich-
ten / Süd: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Lambergraben (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Osten großflächig Grünfläche 

mit sehr hoher und kleinflächig 
mit höchster und hoher thermi-
scher Ausgleichsfunktion 

- im Westen großflächig Grünflä-
che mit mittlerer und geringer 
thermischer Ausgleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger und un-
günstiger thermischer Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Osten kleinflächig Klimawan-

del-Vorsorgebereich Klasse 3 
und Klasse 4 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-007: Naturpark Hohe Mark – 
Westmünsterland 

- UZVR > 10-50 qkm 
- UZVR > 5-10 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

- LP Olfen – Seppenrade LB 
2.4.27: Graben 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Landschaftsbestandteils 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 4.8: Hullern-Rauschen-
burg (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.25: Raum nördlich Olfen 
(Umfeld) 

- KLB K 14.1: Raum südlich Olfen 
(Umfeld) 

- KL 5: Historisch erhaltene Sicht-
beziehungen (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiet 
- geschützte Biotope 
- schutzwürdige Biotope 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- geschützte Landschaftsbestanteile 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die Inanspruchnahme des geschützten Landschaftsbestandteils (gehölzbestandener Graben) kann durch Aussparung des Bereichs bei Konkretisierung der Planung 
auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ausgespart werden, Eine Beeinträchtigung kann somit ausgeschlossen werden. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei fünf Kriterien (Naturschutzgebiet, geschützte Biotope, klimatische und lufthygienische 
Ausgleichsräume, landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutüber-
greifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht.  
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-ROSE-002b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Rosendahl 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Feldgehölz 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche südlich 
angrenzend, Industrie- und Gewerbefläche, 
Wohnsiedlungsfläche sowie B474 westlich, 
L571 südlich, Einzelhof nördlich des Plange-
bietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Holtwicker Bach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Süden kleinflächig Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.21 Kultur- und  

sonstige Sachgüter 
bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei keinem Kriterium erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkun-
gen schutzgutübergreifend als nicht erheblich eingeschätzt werden. 
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COE-ROSE-006-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Rosendahl 
1.03 Größe / Länge ca. 7 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Bereiche 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB), Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Feldhecke, Kleinge-
hölz, Graben, Fließgewässer 

1.07 Vorbelastungen L 555 sowie L 580 nördlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
unmittelbar angrenzend sowie südlich des 
Plangebietes, Industrie- und Gewerbefläche 
östlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-75: Kulturlandschaft nörd-
lich von und um Billerbeck und 
südlich von Laer (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-

gische Vielfalt 
FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3809-302: 
Vechte (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Vechte“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „COE-
ROSE-006-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3909-002: Vechte-Ober-
lauf und Rockelscher Mühlen-
bach (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Nassgley (bf5_bg) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_19: Münsterländer 
Oberkreide / West (Plangebiet, 
Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_928_21 Oberkreide der 
Baumberge/Schöppinger 
Berg/Osterwicker Hügelland (Um-
feld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.15  Oberflächenwasserkörper 

(WRRL) 
- Darfelder Vechte (Plangebiet, 

Umfeld): ohne Bewertung 
ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 

Plangebiet oder Umfeld 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
Bestand: 
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Westen randlich Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

Planungsempfehlungen: 
- vollflächig Kaltluftleitbahn mit ho-

her Priorität 
- vollflächig Einzugsgebiet von 

Kaltluftleitbahnen mit hoher Pro-
duktivität 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Nassgley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-024-O: Wald-Offenland-
Mosaik Darfelder Mulde südwest-
lich von Schöppingen (besondere 
Bedeutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Umfeld) 

- KLB-D 5.2: Darfeld (Plangebiet, 
Umfeld) 

- RWO_D 167: Kath. Pfarrkirche 
St. Nikolaus, Rosendahl-Darfeld, 
Nikolausplatz (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Bereich mit potenziell bedeutsa-

men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- FFH-Gebiete 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (schutzwürdige / klimarelevante Böden, Kulturlandschaft) erhebliche Umwelt-
auswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
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Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-SEND-005-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Senden 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Waldfriedhof, Fließgewässer, 
Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche südöst-
lich angrenzend, Einzelhof und Parkplatz im 
Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-85: Agrarlandschaft zwi-
schen Buldern und Senden (be-
sondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmenräumen mit herausragender Be-
deutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-4110-004: Waldkomplexe 
im Raum Senden (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudlogley (bf5_bs) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Worthbach (Plangebiet, Umfeld): 
ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Nordosten kleinflächig Grün-
fläche mit höchster thermischer 
Ausgleichsfunktion sowie Sied-
lung mit weniger günstiger ther-
mischer Situation 

- im Norden großflächig und im 
Südwesten kleinflächig Grünflä-
che mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion und kleinflächig 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Siedlung mit ungünstiger thermi-
scher Situation 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- LSG-4110-0003: Kulturlandschaft 
von Holtrup 

- UZVR > 10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB K 5.16: R. Buldern - Lüdin-
ghausen (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, klimatische und lufthygienische 
Ausgleichsräume, landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutüber-
greifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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COE-SEND-014-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Coesfeld 

 

1.02 Kommune Senden 
1.03 Größe / Länge ca. 15 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Straßen für den vorwiegend überregionalen 
und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Graben, landwirt-
schaftliche Hof- und Gebäudefläche, Baum-
reihen 

1.07 Vorbelastungen L550 und K31 queren das Plangebiet, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche westlich, 
Einzelhöfe im Plangebiet und umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10 

 
schutzwürdige Biotope - BK-4010-0252: Obstweiden nörd-

lich von Bösensell (lokale Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
- festgesetztes WSG Hohe Ward 

Zone III C 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme inner-

halb festgesetzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_278_14: Münsterländer 
Oberkreide / Oberlauf Stever: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_27882_0: Helmerbach 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Schlautgraben (Umfeld): ohne 
Bewertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Westen Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley-Braunerde (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR > 5-10 qkm 
- UZVR 1-5 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB K 5.9: Raum westlich Albach 
(Plangebiet, Umfeld) 

- RWO D 193: Kath. Pfarrkirche St. 
Johannes Bapt., Senden-Bö-
sensell, Johannisplatz (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- schutzwürdige Biotope 
- Wasserschutzgebiet 
- Grundwasserkörper 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, klimarelevante Böden, Kul-
turlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
 

 




